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Vom Aufbauwerk zur GFAW

� 1991: Gründung des Aufbauwerks Thüringen – die Vorgängerin 
der GFAW
� Auffangen der Arbeitnehmer aus den Treuhandunternehmen

� ab 1993: Umsetzung der Landesprogramme des Thüringer 
Ministeriums für Soziales und Gesundheit
� Gründung der Arbeitsförderungsagentur (AFAG) unter dem Dach 

der Aufbauwerk Thüringen GmbH 

� 1994: Gründung der GFAW
� Umsetzung des Programms „Ältere Arbeitnehmer“. 

Ältere Arbeitnehmer wurden aus Treuhandbetrieben aufgenommen 
und in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt.

� Gründung der Regionalstellen
Regionalisierung wurde ein wichtiges Instrument zur Umsetzung 
der Thüringer Arbeitsmarktpolitik



Vom Aufbauwerk zur GFAW

� 2001: Beleihung durch das 
damalige Wirtschafts-
ministerium
GFAW ist nun Umsetzer im 
eigenen Namen

� 2007: Beleihung durch das 
Thüringer Sozialministerium 
für Projekte für Soziales, 
Familie und Jugend

� 2010: GFAW setzt 
Landesarbeitsmarkt-
programm um



Das Geschäft der GFAW

� Auftraggeber: Freistaat Thüringen, 
insbesondere Thüringer Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Technologie und 
Thüringer Ministerium für Soziales, Familie 
und Gesundheit

� Gesellschafter: Thüringer Aufbaubank

� arbeitsmarkt- und berufsbildungspolitische 
Förderprogramme

� sozial-, jugend- und familienpolitische 
Förderprogramme

� Geschäftsführung des Landesbeirates und 
der Regionalbeiräte für Arbeitsmarktpolitik

� Standorte: Erfurt, Suhl, Gera und 
Nordhausen



Tätigkeiten des Fördergeschäfts

� Beratung von Antragstellern

� Prüfung von Förderanträgen bis zur 
Bewilligungsreife

� Bewilligung von Fördermitteln

� Auszahlung der Mittel

� Überprüfung der zweckentsprechenden 
und ordnungsgemäßen Verwendung der 
Mittel

� Begleitung und Kontrolle der Projekt-
durchführung

� Ermittlung des Thüringer Fachkräfte- und 
Weiterbildungsbedarfs



Aktuelle Richtlinien

ESF-Richtlinien :

� Existenzgründung

� Beratung

� Lohnkostenzuschüsse

� Berufsvorbereitung

� Ausbildung

� Weiterbildung

� Integration

� Thüringen Jahr

Richtlinie des Freistaats Thüringen

� Landesarbeitsmarktprogramm

Richtlinien des Bereichs Soziales, 
Familie und Jugend



Beratungsrichtlinie 

Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds und/ oder des Freistaats Thüringen zur 
Förderung betriebswirtschaftlicher und technischer  Beratungen von 
kleinen und mittleren Unternehmen und Existenzgründern vom 18.03.2010 
(„Beratungsrichtlinie“) veröffentlicht im ThürStAnz Nr.14/2010)

� Veröffentlichungsdatum 06.04.2010 im Thüringer Staatsanzeiger; 
ab 01.04.2010 rückwirkend in Kraft getreten

Richtlinienhandhabung:
� DB als Anlage zur ESF-Förderbroschüre  

� auf eine rechtzeitige Antragstellung 
(nach DB i. d. R. 4 Wochen vor Beginn) wird verwiesen



Beratungsrichtlinie

Zugehörige Prioritätsachse/ Aktion:

� A

� Steigerung der Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit von 
Beschäftigten und Unternehmen 

� A.2

� Förderung von Unternehmergeist und arbeitsplatzschaffenden 
Existenzgründungen



Beratungsrichtlinie

Vier separate Förderschwerpunkte

2.1 Förderung der Beratung durch selbstständige Unternehmensberater 

2.2 Förderung von organisationseigenen Beratern im Handwerk 

2.3 Förderung von Existenzgründerpässen

2.4 Förderung eines einheitlichen Beratungsnetzwerkes sowie von  
Modellprojekten/ ergänzende Netzwerke



Beratungsrichtlinie – 2.4 Beratungsnetzwerke 

Einheitliches Beratungsnetzwerk / ergänzende Netzwerke  

� Einheitliches Beratungsnetzwerk nach Punkt 2.4.1 der Richtlinie –
GWT, Zuwendungsempfänger: alle IHK und HWK Thüringens

� Ergänzende Netzwerke gem. Punkt 2.4.2 der Richtlinie

- PRO GRÜNDEN

- Gründungsideenwettbewerb

- „Wirtschaftssenioren begleiten zum Erfolg“

- Business-Angels-Netzwerk (ThüBAN)

- Thüringer Gastgewerbe

- Thüringer Netzwerk für innovative Gründungen (ThürInG)

- Thüringer Agentur für Kreativwirtschaft (ThAK)



Beratungsrichtlinie – 2.3 Existenzgründerpass

Fördergegenstand

� Im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Sicherung eines 
Unternehmens können Beratungs- und Qualifizierungsleistungen 
durch Vergabe von Existenzgründerpässen gefördert werden

Antragsteller

� Natürliche  Personen, die eine Existenzgründung oder 
Betriebsübernahme in Thüringen beabsichtigen

Voraussetzungen

� Geschäftsidee/ Gründungskonzept und ein dazugehöriger 
individueller Betreuungsplan



Beratungsrichtlinie – 2.2 organisationseigene Berater im 
Handwerk

Zuwendungsempfänger: HWK und Fachverbände in Thürin gen

� Beratungen von Existenzgründern 

� Konzeptionelle Beratungen für bestehende KMU zu wirtschaftlichen, 
technischen, finanziellen und organisatorischen Fragen der 
Unternehmensführung 

� Anpassung an neue Wettbewerbsbedingungen

� Gilt auch für Unternehmensübernahmen



Fördergegenstand

• Gefördert werden Beratungen, die Strategien zum Aufbau bzw. eine 
nachhaltige Entwicklung und Sicherung von KMU vermitteln:

� Stärkung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses,

� Einführung eines Qualitätsmanagementsystems,

� Verbesserung des Personalmanagements,

� Vorbereitung des Unternehmens auf Rating-Verfahren,

� Anwendung von Risikomanagementsystemen zur Vermeidung von Krisen

� Umsetzung von Rationalisierungsmaßnahmen und zum 
Technologietransfer sowie zu Technologieanwendung,

� Unternehmensgründung und

� Unternehmensnachfolge

Beratungsrichtlinie – 2.1 Beratung durch selbstständige 
Unternehmensberater



Beratungsrichtlinie – 2.1 Beratung durch selbstständige 
Unternehmensberater

Antragsteller

� KMU mit Sitz, Betriebsstätte oder Niederlassung in Thüringen,    
natürliche Personen mit Gründungsabsicht oder Betriebsnachfolge 
in Thüringen, auch freie Berufe möglich



Beratungsrichtlinie – 2.1 Beratung durch selbstständige 
Unternehmensberater

Voraussetzungen

� Einbeziehung eines neutralen Qualitätssicherers, der per fachlicher 
Stellungnahme die Erhebung des Beratungsbedarfs und Eignung des 
gewählten Beraters sowie per Qualitätssicherungsvertrag die 
begleitende und nachträgliche Qualitäts- und Erfolgskontrolle 
durchführt.

Qualitätssicherer In Thüringen

� Ellipsis GmbH  Zulassung am 10.06.2009

� RKW Thüringen GmbH Zulassung mit Beginn der 4. FP



Beratungsrichtlinie – 2.1 Beratung durch selbstständige 
Unternehmensberater

Art, Dauer und Höhe der Leistung

� De-minimis-Beihilfe

� Projektförderung, Anteilfinanzierung

� Zuwendung bis zu 70 % der Gesamtausgaben

� ein Tagwerk (TW) umfasst 8 Stunden, Teilung möglich
� max. 100,00 € (ohne USt) pro TW Qualitätssicherungshonorar
� max. 550,00 € (ohne USt) Beraterhonorar/ TW

� ab 3 Tagewerke bis zu 20 Tagwerke pro Haushaltsjahr

� für innovative Gründungen bis zu max. 60 Tagwerken



Beratungsrichtlinie – 2.1 Beratung durch selbstständige 
Unternehmensberater

Verfahren

� Antragstellung in der Regel 4 Wochen vor Projektbeginn

� Projekt (Förderzeitraum) beginnt mit Auslösung des 
Qualitätssicherungsauftrages 

� nach Erhalt des Zuwendungsbescheides Beginn der Beratungen

� Auszahlung der Zuwendung nach Beratungsende, 
spätestens nach Ende des Förderzeitraumes

� Auszahlung des Betrages ist an die Stellungnahme des 
Qualitätssicherers zur Feststellung des Beratungsverlaufs und an 
Vorlage des Beratungsvertrages gekoppelt

� Prüfung der Mittelverwendung: Vorlage des GFAW-Formulars, 
Beratungsbericht, Stellungnahme, Originalbelege sowie 
Zahlungsnachweise



www.gfaw-thueringen.de


